
(6) Abgesehen von dem Fall, in dem eine Genehmigung erteilt
wird, sind alle anderen Entscheidungen der zuständigen Behör-
den, einschließlich der Ablehnung oder des Widerrufs einer
Genehmigung, ausführlich zu begründen; sie sind einer Überprü-
fung durch ein Gericht oder eine andere Rechtsbehelfsinstanz
zugänglich.

(7) Dieser Artikel stellt die Verteilung der lokalen oder regio-
nalen Zuständigkeiten der mitgliedstaatlichen Behörden, die sol-
che Genehmigungen erteilen, nicht in Frage.

Artikel 11

Geltungsdauer der Genehmigung

(1) Die dem Dienstleistungserbringer erteilte Genehmigung
darf nicht befristet werden, es sei denn:

a) die Genehmigung wird automatisch verlängert oder hängt
lediglich von der fortbestehenden Erfüllung der Anforderun-
gen ab;

b) die Zahl der verfügbaren Genehmigungen ist durch zwin-
gende Gründe des Allgemeininteresses begrenzt,

oder

c) eine Befristung ist durch einen zwingenden Grund des
Allgemeininteresses gerechtfertigt.

(2) Absatz 1 betrifft nicht die Höchstfrist, innerhalb derer der
Dienstleistungserbringer nach Erteilung der Genehmigung seine
Tätigkeit tatsächlich aufnehmen muss.

(3) Die Mitgliedstaaten verpflichten den Dienstleistungser-
bringer, den betreffenden in Artikel 6 genannten einheitlichen
Ansprechpartner über folgende Änderungen zu informieren:

a) die Gründung von Tochtergesellschaften, deren Tätigkeiten
der Genehmigungsregelung unterworfen sind;

b) Änderungen seiner Situation, die dazu führen, dass die Vor-
aussetzungen für die Erteilung der Genehmigung nicht mehr
erfüllt sind.

(4) Dieser Artikel lässt die Möglichkeit der Mitgliedstaaten
unberührt, Genehmigungen zu widerrufen, wenn die Vorausset-
zungen für die Erteilung der Genehmigung nicht mehr erfüllt
sind.

Artikel 12

Auswahl zwischen mehreren Bewerbern

(1) Ist die Zahl der für eine bestimmte Dienstleistungstätigkeit
verfügbaren Genehmigungen aufgrund der Knappheit der natür-
lichen Ressourcen oder der verfügbaren technischen Kapazitäten
begrenzt, so wenden die Mitgliedstaaten ein neutrales und trans-
parentes Verfahren zur Auswahl der Bewerber an und machen
insbesondere die Eröffnung, den Ablauf und den Ausgang des
Verfahrens angemessen bekannt.

(2) In den in Absatz 1 genannten Fällen wird die Genehmi-
gung für einen angemessen befristeten Zeitraum gewährt und
darf weder automatisch verlängert werden noch dem Dienst-
leistungserbringer, dessen Genehmigung gerade abgelaufen ist,
oder Personen, die in besonderer Beziehung zu diesem
Dienstleistungserbringer stehen, irgendeine andere Begünstigung
gewähren.

(3) Vorbehaltlich des Absatzes 1 und der Artikel 9 und 10
können die Mitgliedstaaten bei der Festlegung der Regeln für das
Auswahlverfahren unter Beachtung des Gemeinschaftsrechts
Überlegungen im Hinblick auf die öffentliche Gesundheit, sozial-
politische Ziele, die Gesundheit und Sicherheit von Arbeitneh-
mern oder Selbstständigen, den Schutz der Umwelt, die Erhaltung
des kulturellen Erbes sowie jeden anderen zwingenden Grund des
Allgemeininteresses berücksichtigen.

Artikel 13

Genehmigungsverfahren

(1) Die Genehmigungsverfahren und -formalitäten müssen
klar, im Voraus bekannt gemacht und so ausgestaltet sein, dass
eine objektive und unparteiische Behandlung der Anträge der
Antragsteller gewährleistet ist.

(2) Die Genehmigungsverfahren und -formalitäten dürfen
weder abschreckend sein noch die Erbringung der Dienstleistung
in unangemessener Weise erschweren oder verzögern. Sie müs-
sen leicht zugänglich sein, und eventuelle dem Antragsteller mit
dem Antrag entstehende Kosten müssen vertretbar und zu den
Kosten der Genehmigungsverfahren verhältnismäßig sein und
dürfen die Kosten der Verfahren nicht übersteigen.

(3) Die Genehmigungsverfahren und -formalitäten müssen
sicherstellen, dass Anträge unverzüglich und in jedem Fall bin-
nen einer vorab festgelegten und bekannt gemachten angemes-
senen Frist bearbeitet werden. Die Frist läuft erst, wenn alle
Unterlagen vollständig eingereicht wurden. Die zuständige
Behörde kann die Frist einmal für eine begrenzte Dauer verlän-
gern, wenn dies durch die Komplexität der Angelegenheit
gerechtfertigt ist. Die Fristverlängerung und deren Ende sind aus-
reichend zu begründen und dem Antragsteller vor Ablauf der
ursprünglichen Frist mitzuteilen.

(4) Wird der Antrag nicht binnen der nach Absatz 3 festge-
legten oder verlängerten Frist beantwortet, so gilt die Genehmi-
gung als erteilt. Jedoch kann eine andere Regelung vorgesehen
werden, wenn dies durch einen zwingenden Grund des
Allgemeininteresses, einschließlich eines berechtigten Interesses
Dritter, gerechtfertigt ist.

(5) Für jeden Genehmigungsantrag wird so schnell wie mög-
lich eine Empfangsbestätigung übermittelt. Die Bestätigung muss
folgende Angaben enthalten:

a) die in Absatz 3 genannte Frist;

b) die verfügbaren Rechtsbehelfe;
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